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Betreff: 
Kindergarten-Bedarfsplanung für die Kindergartenjahre 2012/2013 bis 2015/2016 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage 
 
Als Grundlage der Planung weiterer Kindergartenplätze und langfristiger Bereitstellung von 
Mitteln bei der Fortschreibung des Investitionsprogramms wird gemäß Ratsbeschluß vom 
14.07.1994 die Bedarfsplanung für die Kindergartenjahre 2012/2013 bis 2015/2016 vorgelegt: 
 
1. In der Gemeinde Bockhorn wohnhafte Kinder mit Rechtsanspruch auf einen 

Kindergartenplatz (Datenermittlung 31.12.2012) 
 
Kindergartenjahr:      Platzbedarf: 
2012/2013  01.10.2006-31.07.2009= 176 Kinder 
2013/2014  01.10.2007-31.07.2010= 194 Kinder 
2014/2015  01.10.2008-31.07.2011= 198 Kinder 
2015/2016  01.10.2009-31.07.2012= 201 Kinder 
 

2. Kindergartenplätze der Bockhorner Kindergärten (Stichtag 01.08.2012) 
 
 vormittags   nachmittags 
 5x4 Std.   5x4 Std.  
        
Ev.-luth. Kindergarten 32 = 5 Std Plätze             16 = 5 Std. Plätze 
  (davon 8 Integrationsplätze)                 (davon 4 Integrationsplätze) 

 25 Regelplätze(davon 10 Ganztagsplätze)          10 Regelplätze befristet 
Kath. Kindergarten 25 Regelplätze              25 Regelplätze  
Komm. Kindergarten 18 = 5 Std. Plätze 
 (davon 4 Integrationsplätze) 
 40 Regelplätze    
       
                                           140                51   
 
Kindergartenplätze insgesamt = 191  



 
 
3. Kindergartenplätze der Bockhorner Kindergärten (Änderung zum 01.08.2013) 
 
 vormittags   nachmittags 
 5x4 Std.   5x4 Std.  
        
Ev.-luth. Kindergarten 32 = 5 Std Plätze                      16 = 5 Std. Plätze 
  (davon 8 Integrationsplätze)                      (davon 4 Integrationsplätze) 

 25 Regelplätze (davon 10 Ganztagsplätze)   
Kath. Kindergarten 25 Regelplätze                       25 Regelplätze  
Komm. Kindergarten 18 = 5 Std. Plätze 
 (davon 4 Integrationsplätze) 
 50 Regelplätze    
       
                                           150                       41   
 
Kindergartenplätze insgesamt = 191 
 
 

Durch das derzeitige Kindergartenplatzangebot (Vor- und Nachmittagsplätze) 
ist zu Beginn des Kindergartenjahres 
2012/2013 = 108,52 % 
2013/2014 =   98,45 % 
2014/2015 =   96,46 % 
2015/2016 =   95,02 % 
 
des statistischen Bedarfs gedeckt. 
 
Ein Vormittagsplatz steht bei 150 Vormittagsplätzen für 
2012/2013 =   79,55 % (bei derzeit 140 Vormittagsplätzen) 
2013/2014 =   77,32 % 
2014/2015 =   75,76 % 
2015/2016 =   74,63 % 
 
der in der Gemeinde Bockhorn wohnhaften 3 bis 6jährigen Kinder mit Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz zur Verfügung. 
 
 
Krippengruppen sind nicht in die Bedarfsplanung einbezogen. 
Zurzeit stehen im Katholischen Kindergarten 15 Vormittags-Krippenplätze und  
15 Nachmittags-Krippenplätze zur Verfügung. Im kommunalen Kindergarten werden weitere 
15 Vormittags-Krippenplätze und 15 Nachmittags-Krippenplätze angeboten. 
 
Kinder, die am 01. August ein und zwei Jahre alt sind: (Datenermittlung 31.12.2012) 
 
Krippenjahr:        Platzbedarf für: 
2012/2013   02.08.2009-01.08.2011=                                140 Kinder 
2013/2014   02.08.2010-01.08.2012=    137 Kinder 
 



 
Ein Krippenplatz steht bei 60 vorhandenen Krippenplätzen (Vor- und Nachmittagsgruppen) 
für 
 
2012/2013 =   42,85 %  (nur Vormittagsplätze 21,43 %) 
2013/2014 =   43,80 % (nur Vormittagsplätze 21,90 %) 
 
der in der Gemeinde Bockhorn wohnhaften ein- und zweijährigen Kinder zur Verfügung.  
 
Der Bedarf für Ganztagskrippenbetreuung konnte bisher in Einzelfällen mit der gleichzeitigen 
Vergabe eines Vormittagskrippenplatzes und eines Nachmittagskrippenplatzes gedeckt 
werden. 
 
Ab dem 01.08.2013 hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung 
des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung 
oder in Kindertagespflege.  
 
Anmeldungen für das folgende Kindergartenjahr liegen noch nicht vor. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Information zur Bedarfsplanung 2012/2013 bis 2015/2016 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Meinen 
Bürgermeister 
 


